
dorf, em. Professor für Dogmengeschichte mit 

kultät der Universität Zürich, zum Thema «Der 
älteste christliche Passionssarkophag, Rom 

Ursprünglich kannten die frühen Christen 

mentes stand noch in Kraft. Um 200 finden 

übung, zuerst auf Siegelringen, dann vor allem 
in der Grabeskunst. Seit der 1. Hälfte des 3. 

schen Szenen vornehmlich aus dem Alten 
Testament. Es handelt sich aber noch nicht um 

Vorbeugende Massnahmen
Früherfassung soll bei gesundheitlichen Problemen IV-Rentenfälle vermeiden

VADUZ – Die Ausgaben für IV-
Renten sind auf fast 55 Millionen 
Franken pro Jahr gestiegen. Um 
die hohen Kosten einzudämmen, 
tritt ab 1. Juli eine Gesetzesände-
rung in Kraft, die mithelfen soll, 
vorzeitige Rentenfälle zu vermei-
den. Geschehen soll dies durch 
eine Früherfassung bei gesund-
heitlichen Problemen.

• Dietmar Hofer

Vor zwei Jahrzehnten wurde für die 
IV-Rentenbezieher eine jährliche 
Summe von zehn Millionen Fran-
ken ausgegeben. Innerhalb von 20 
Jahren hat sich diese Summe mehr 
als verfünffacht. Besonders in den 
letzten Jahren stiegen die Ausgaben 
enorm. Um die Kostenexplosion 
einzudämmen, hat die Regierung 
die Gesetzesverordnung über die 
Invalidenversicherung abgeändert. 
Die neuen Regelungen treten per 1. 
Juli in Kraft. 

Neue Beschäftigungsverhältnisse

Wichtigster Punkt ist dabei die 
Einführung der sogenannten 
Früherfassung, mit der bei länger-
fristigen gesundheitlichen Proble-
men von Beschäftigten entspre-
chend reagiert werden kann. Durch 
die frühzeitige Erfassung können 
Abklärungs- und Eingliederungs-
massnahmen entsprechend geprüft 
werden. Im Endeffekt geht es da-
rum, vorzeitige Rentenfälle durch 
entsprechende Massnahmen mög-
lichst zu vermeiden. 

Hauptziel bleibt es, Personen, die 
längerfristig bzw. immer wieder ar-
beitsunfähig sind, in neue Beschäf-
tigungsverhältnisse zu integrieren. 
Dafür werden die bisherigen 
Leistungen der IV (wie z. B. Um-

schulungen) erweitert. «Die Palette 
der neuen Leistungen umfasst etwa 
die Finanzierung kurzfristiger Be-
schäftigungsverhältnisse, Einarbei-
tungszuschüsse an Arbeitgeber, 
Ausbildungskurse oder eine Be-
gleitung durch Job-Coaching», 
zählt IV-Direktor Walter Kaufmann 
mögliche Massnahmen auf. 

Die Früherfasssung erfolgt einer-
seits über die gesetzliche Melde-
pflicht bei einer mindestens sechs-
wöchigen Arbeitsabwesenheit und 
andererseits über eine freiwillige 
Information bei wiederholt kurzfris-
tigen Krankmeldungen. «Bei der 
Freiwilligkeit klärt die Anstalt ab, 
ob die versicherte Person Massnah-
men der Früherfassung wünscht», 

so Kaufmann. Ist dies nicht der 
Fall, wird sie abgebrochen. Um die 
neuen Verordnungen auch bei den 
Arbeitgebern publik zu machen, 
werden an 3500 liechtensteinische 
Unternehmen Merkblätter verteilt.

Rund 2100 IV-Bezieher

Derzeit beziehen rund 2100 Per-
sonen eine IV-Rente, rund die Hälf-
te davon stammen aus Liechten-
stein. Der Rest verteilt sich auf ehe-
malige Saisonarbeiter bzw. Grenz-
gänger. Sowohl Sozialminister Hu-
go Quaderer als auch der Direktor 
der IV-AHV-FAK-Anstalt, Walter 
Kaufmann, sind überzeugt, dass die 
Ausgaben in den kommenden Jah-
ren kaum mehr steigen werden.

Walter Kaufmann (Direktor der IV-AHV-FAK-Anstalten) informierte über die neue Früherfassung. 
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FRÜHERFASSUNG

 Meldepflicht: Nach sechs Wo-
chen Abwesenheit, ausser wenn 
die vollständige Arbeitsfähigkeit 
in absehbarer Zeit wiederherge-
stellt wird. Die Meldung erfolgt 
durch Arbeitgeber, behandelnde 
Ärzte oder Versicherungen. Die 
betreffende Person muss eine Wo-
che im Voraus informiert werden.

 Freiwilligkeit: Meldung kann 
erfolgen, wenn die versicherte 
Person wiederholt kürzere Abwe-
senheiten aufweist oder die Ar-
beitsleistug offensichtlich langfris-
tig wesentlich herabgesetzt ist. Es 
besteht kein Rechtsanspruch.


